
Richard Herding 
Die Beschwerdeprozedur in den USA 
Vehikel betrieblichen Widerstands und Disziplinierungsmittel der 
Gewerkschaftsbürokratlc 

Tendenzen in den fortgeschrittensten kapitalistischen Industriestaaten weisen 
darauf hin, daß gegenüber den traditionellen Verhandlungsebenen der Gewerk­
schaften und Arbeitgeber einerseits zentrale Planungsinstanzen und die mit ihrer 
Hilfe betriebene Einkommenspolitik, andererseits verschärfte Auseinandersetzun­
gen auf betrieblicher Ebene an Bedeutung gewinnen. Produktivitätsabkommen, 
r:eue arbeitswissenschaftliche Verfahren, und Angriffe auf betriebliche Rechte der 
organisierten Arbeitnehmer über Arbeitstempo, Seniorität, Maschinenbesetzung 
u. dg!. sind Indizien für die zunehmende Relevanz solcher intensivierter Aus­
beutungsstrategien. Gerade wegen ihrer je nach Unternehmen und Betrieb ver­
schiedenartigen Gestalt sind sie noch wenig analysiert worden. Die historische 
Situation der amerikanischen Arbeiterklasse, die in der Linken weitgehend, unter 
Berufung auf allzu pauschal rezipierte Thesen Marcuses, als vollständig (von 
rassisch definierten Subproletariaten einmal abgesehen) ins kapitalistische System 
integriert angesehen wird, läßt sich aber nur adäquat beurteilen, wenn man 
die widersprüchliche Funktion von Anspruchsformulierung durch betriebliche 
Kontrollrechte und Disziplinierung durch die Gewerkschaftsbürokratie mitein­
bezieht. Ohne die Beschwerdeprozeduren (grievance procedures) ließe sich die 
betriebliche Militanz kaum erklären, die allem Integrationsdruck zum Trotz die 
amerikanischen Arbeiter in den wichtigsten Produktionsstätten zu einem "per­
manenten Guerillakrieg« mobilisiert hat. 
Angesichts der Diskussion um die »Mitbestimmung am Arbeitsplatz« im Zusam­
menhang mit der Novellierung des Betriebsverfassungsgesetzes, die bisher über 
den abstrakten Gegensatz einer angenommenen »integrativen« vs. »mobilisieren­
den« Wirkung nicht recht hinausgekommen ist, wäre es entscheidend, die poten­
tielle Bedeutung von Ansprüchen am Arbeitsplatz zu erkennen, die kodifiziert 
wären und damit anstatt bloßer »Kommunikationsverbesserung« konkrete 
betriebliche Kontrollrechte entstehen ließen - und die sich in ihren Konsequenzen 
gegen das Management wie gegen die Gewerkschaftsbürokratie richten. Im Rah­
men dieser Diskussion findet die folgende Analyse einiger Aspekte des betrieb­
lichen »Rechts«-Systems der USA ihren Stellenwert . 

.. Beschwerdeprozedur und Schlichtung (arbitration) in den Arbeitsbeziehungen 
zählen anerkanntermaßen zu den größten Beiträgen der Gewerkschaften zu 
unserer amerikanischen Demokratie«, schrieb der Firmenschlichter von Ford 
1955 1 ; ähnlich enthusiastisch äußerte sich eine prominente Untersuchung über 

1 H~rry Shulm~nn. Re:lSon. Conrracr, ~nd L~w in L~bor Rebrions, Harv~rd Law Review, Bd. 
6S, Nr. 6 (April 1955), S. 1002. - Obersetzungen ,"on mir, R. H. 
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industrielle Arbeitsgruppen und wilde Streiks: die Beschwerdeprozedur sei ein 
einzigartiger Beitrag zur industriellen Demokratie, mit der Management und 
Gewerkschaften »mehr schufen als sie wußtenu - nämlich die Grundlage für 
Autonomie der Arbeitsgruppen im Betrieb -, und die "während der letzten 15 bis 
::5 Jahre stark verbessert wurde und nicht mehr grundsätzlich ausgebaut zu 
werden braucht«~. Den Hymnen sei es harmonistisch-konservativer, sei es kon­
flikttheoretisch-liberaler Autoren, steht die Tatsache gegenüber, daß seit Ende 
des Zweiten \V eltkriegs mittels der Beschwerdeprozeduren und Schlichtungs­
einrichtungen ein Ende der wilden Streiks auf betrieblicher oder Abteilungsebene 
nicht erreicht wurde, sondern im Gegenreil, nach allen verfügbaren statistischen 
Annäherungen, die Zahl solcher Streiks zunächst stabil geblieben und in den 
letzten zehn Jahren sogar beständig angestiegen ist. Wenigstens ein Viertel bis 
ein Drittel aller Streiks - und das heißt gegenwärtig etwa 1300 im Jahr - finden 
gegen die strenge, tarifvertraglich festgesetzte und privatrechdich (über Schaden­
ersatzansprüche) sowie in manchen Fällen strafrechtlid1 (über einstweilige Ver­
fügungen - injunctions -) einklagbare Friedenspflicht für die Laufzeit des 
Tarifvertrages statt~. Dennoch hat lediglich die reaktionärste Frakrion der 
Unternehmer, die National Association of Manufactures (NAM), hinter der 
vornehmlich kleine und mittlere Firmen stehen, massiv die Forderung nach Ab­
lösung des privaten industriellen Quasi-Rechtsystems der Beschwerde- und 
Schlichtungsprozeduren durch ein staatliches Arbeitsgerichtssystem erhoben; 
weder die größten Unternehmen noch die Nixon-Administration haben sich die­
ses Ziel zu eigen gemacht. Es kann also kaum davon die Rede sein, daß die 
privaten, freiwilligen, internen quasi-juridischen Verfahren zwischen Manage­
ment und Gewerkschaften einen nennenswerten oder dauerhaften ,>Erfolg« in der 
Pazifizierung der industriellen Arbeiterschaft gehabt hätten, und obschon die 
inoffiziellen Streiks von geringer Dauer und Teilnehmerzahl zu sein pflegen, 
dürfte ihr ökonomischer Effekt beträchtlich sein im Vergleich zu den zeitlich 
genau kalkulierbaren, durch Oberkapazitäten, Lagerhaltung und Mehrarbeit 
weitgehend ausgleichbaren offiziellen Tarifstreiks~. Zu vermuten ist, daß Unter­
nehmer wie Regierung trotz der Mißerfolge der Beschwerdeprozeduren diesen 
und der Gewerksdlaftsbürokratie, welche die Prozedur nicht nur im Sinne einer 
juristischen Fiktion, sondern sehr real "besitzt«, noch eine stärkere disziplinie­
rende \Virkung zuschreiben als einem ausgegrenzten rechtlichen Subsystem. Im 
folgenden sollen einige Momente des alltäglichen »Funktionierens« der Be­
schwerdeprozeduren unter dem Gesichtspunkt ihrer widersprüchlichen Funktion 

! james w. Kuhn, Bargaining in Grievance SeItlernenI, New York: Columbia UniversilY Press, 
161, S. 184, 50. 

3 Die offiziellen Dalen, millels derer SIreiks quanlilaliv erfaßI werden, sind restrikliv; die 
angebenen Z"hlen smeincn eher an der Unlergrenze zu liegen. Vgl. jack Slieber, Grievance 
Arbilr"Iion in Ihe Uniled Slales: An Analysis of IIS Funclions and EIfecIs, in Three Sludios in 
Colleclive Bargaining, London: H.M.S.O., 1968 (Royal Commission on Trade Unions and 
Employers' Associalions). So haI elwa Ford nam der firmeneigenen Slalislik, die SIreiks von 
15 Minulen Dauer einbezieh I, im jahr 1953 933 000 Arbeitstage durm SIreiks verloren, während 
die gesamte AUlomobilinduslrie nam der amtlimen Statistik, die ersl von einer Smiml Dauer 
an zählt, im gleimen jahr nur 781000 Tage verlor (v gl. Robert M. MacDonald, Colleclive 
Bart;aining in the Automobile Induslry, New Haven, Conn., London: Yale Universiry Press, 
1963, S. 336). In den homorganisierten Industrien mit teilweise mililanlen industriegewersmail:­
limer Vergangenheit, wie der Slahl- und der AUlomobilindustrie, ist vermutlich der Anleil der 
wilden Streiks nom belrämtlim höher als im Durmsmnitt der Induslrie: p'/. bzw. 43'/' 
ge!:enüber 17'/, (Durmsmnitt für 1961-1967; als Annäherung sunden hier nur die Streiks aus 
Anl,,!) von marakleristismen Problemen der Arbeilsbedingungen zur Verfügung). 

~ Für die Stahl industrie h"t dies E. Robert Livernash gezeigI, vgl. sein Collective Bargaining in 
the Basic Steel Induslry, Washington, D.C.: U.S. DeparlmenI of Labor, 1961, S. 31-4°. 

[6; 
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I~'; analysiert werden, einerseits Ansprüche der Belegschaften auf konkrete, material 
gefüllte betriebliche Kontrollrechte gegenüber dem Management erst wirksam zu 
machen, andererseits diese zu kanalisieren und durch bürokratische Verfahrens­
weisen faktisch zu unterdrücken, was freilich in dem skizzierten Ausmaß wie­
derum wilde Streiks und andere Formen der »Gewerkschaftsrevolten,,5 zur Folge 
hat. 

Zentralisierung der gewerkschafllichen Vertrewng im Betrieb 

Das betriebliche Vertretungssystem in den amerikanischen Industriegewerkschaf­
ten, das in den großen Streikunruhen der Jahre 1936-194Z sich herauskristalli­
sierte und von den Unternehmen anerkannt werden mußte, war arbeitsplatznah 
und - als Reaktion auf die seit den zwanziger Jahren von den Unternehmen 
geschaffenen "Employee Representation Plans«, die unserer Betriebsverfassung 
ähnlich sahen - ganz der Gewerkschaft eingegliedert; die shop stewards waren in 
der Regel nicht freigestellt, nahmen aber (in der Automobilindustrie) den zur 
Verfolgung von Beschwerden nötigen Teil ihrer Arbeitszeit ohne Lohneinbuße in 
Anspruch; ein steward vertrat regelmäßig zwischen 15 und 70 Kollegen. Mit der 
Konsolidierung des Verhältnisses zwischen den größten Unternehmen und den 
Gewerkschaften wurde die betriebliche Vertretung ständig mehr zentralisiert; 
zum Teil gegen heftigen Widerstand der Belegschaften wurde nach dem Ende 
des Zweiten Weltkriegs das steward- durch das committee-System6 ersetzt, in 
dem but Tarifvertrag in der Regel etwa 250 Beschäftigte auf einen commineeman 
kommen; lediglich kleinere Firmen (etwa die Zulieferbetriebe der Autoindustrie) 
sowie diejenigen Unternehmen haben das steward-System behalten, in denen die 
Bezahlung der benötigten Zeit durch die örtliche Gewerkschaft einer effektiven 
Vertretung ohnehin einen Riegel vorsdliebt. In einer Reihe von Betrieben der 
östlichen Industriestaaten der USA, deren betriebliche ,.industrielle Beziehungen« 
für die Periode seit etwa 1960 - dem Beginn der "harten« Unternehmerpolitik 
in den Betrieben i - im Detail untersucht worden sind8, ließ sich ein Trend z'..!r 
Verringerung der Zahl der committeemen, noch unter die vertragliche Verein­
barung, feststellen; insbesondere spiegelte sich die unterschiedliche Stärke einzel­
ner Belegschaftsgruppen in ihrer Vertretun;;sdichte: so zählte etwa die Maschinen­
Reparaturwerkstatt eines Stahlwerks einen »chief steward,,9 auf fünf Beschäftigte, 

S Z. B. Abstimmungsniederlagen von Tarifverträgen, Abwahl von Spitzenfunktionären. Sezes­
sionen u. :1. 

8 Zu den besonders bitteren Auseinandersetzungen bei Chrysler, dem die UA W-FLihrung Ende 
der 1950er Jahre die Demontage der betrieblichen Rechte der Belegschaft gestattete. siehe 
Charles Denby, Steward Forfeited By the Union, News and Letters (Detroit), Bd. 5, Nr. % 

(Feb. 1960), S. I f. Lediglich einigen Betrieben von Ameriean Motors ist es gelungen, sowohl 
das dichte Vertretungssystem wie die .offene. Beschwerdeprozedur (siehe unten S. 173) fLir 
lange Zeit aufrechtzuerhalten. 

7 Vgl. Herbere R. Northrup, Management's .New Look< in Labor Relations, und Jack Barbash, 
Union Response to ehe .Hard Line<, Industrial Relations, Bd. I, Nr. I, Okt. 1961, S. 9-~-I, 
25-3 8. 

8 Es handelt sich um acht Betriebe der Stahl- und Autoindustrie mit jeweils über 1000 gewerb­
lichen Arbeitnehmern. die sämtlich Firmtntarifverträge nationaler Korporationen mit örtlichen 
Zusatzverträgtn unterlagen. oder aber dem Vertragsmusttr ihrer Branchen weitgthtnd folgten; 
die beteiligttn Gewerkschaften sind die Uni ted Automobilt, Atrospaee, and Agrieultural 
Implemtnt Workers (UA W) und die United Steelworkers (USA). Untersuchungsinstrumente 
waren Experteninterviews (1968/69), sowie Analystn der Tarifverträge. Bescnwerdeprozesse 
und Gewerkschaftspublikationen. Preteses in 12 kalifornischen Betrieben (1967/68) lieierten 
Kontrolldaten. 

9 Im allgemeinen kennen die Beschwerdeprozeduren vier bis fünf Stufen. darüber dit Schlichtung 
(nur bei .geschlossenen. Prozeduren!). Auf der ersten Stufe verhandeln gewöhnlich steward 
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während in der übrigen Belegschaft lediglich ein steward etwa auf die dreifache 
Anzahl kommt; in einem Montagewerk mit vertraglicher Vertretungsdichte von 
250 war das Lkw-Montageband mit einem committeeman pro 400 besetzt. 
Regelmäßig werden in den zentralisierten Verhandlungen vom Management 
Konzessionen bezüglich der Freistellung der Mitglieder des shop committee ge­
macht, nicht aber zur Vergrößerung der Zahl der committeemen; damit wächst 
systematisch deren Entfremdung von den Arbeitsplätzen ihrer Abteilung. 
Typisch ist der Legitimationsversuch eines shop committee-Vorsitzenden: 

• Wenn wir die Distrikte einteilen, g~ht es noch um was anderes als Leute. Der Mann muß 
auch die Arbeitsweise kennen ... Karosserie und Ausstattung - das ist wie verschiedene 
Länder.« 

Die Professionalisierungstendenz zu bremsen ist das Ziel der Anhänger des shop 
steward Systems, das sich in der Stahlindustrie vielfach noch findet, aber auch 
dort in neueren Betrieben häufig gar nicht erst eingeführt wurde. Ein Ortsgewerk­
schafts(local-)präsident äußerte: 

.Ich glaube fest an das shop steward-System. Ich hätte es gern, wenn auf jeder Schicht 
und Abteilung einer wäre . . .. Es ist schwer, Vertretung zu finden, wenn sie nicht 
24 Stunden verfügbar ist ... Aber niemand will das ändern .... Wir haben zweimal 
Resolutionen eingereicht für das shop steward-System, aber bekamen nicht genug Unter­
stützung in der Tarifkommission (wage and poliey eommittee) ... Das Unternehmen 
will nicht; sie fürchten, sie würden sie bezahlen müssen.« 

Diejenigen Stahlwerke, die zwar das steward-System beibehalten, aber - der 
Tradition der Stahlarbeiter folgend - die Zeit für die Behandlung von Beschwer­
den aus der (betrieblichen!) Gewerkschaftskasse zahlen, rechtfertigen diese Praxis 
mit der Sicherung der Unabhängigkeit: 

"Wenn sie sie bezahlen würden, würden sie sie kontrollieren«; .sobald sie ihn bezahlen, 
ist er ein Unternebmensmannc; 

jedoch müssen sie zumeist faktisch die Aktivität der stewards derart einschrän­
ken, weil die finanziellen Mittel nicht ausreichen, daß diese zunehmend ihre 
Funktionen an die chief stewards verlieren; ihr konkreter Kontakt mit den 
Kollegen ihres Bereichs beschränkt sich dann immer mehr auf die ,.Erklärung« 
des Tarifvertrags - in anderen Worten, außer in völlig zweifelsfreien Fällen 
können sie die Zeit nicht aufbringen, um eine Beschwerde zu verfolgen. Gerade 
die formal unabhängigsten betrieblichen Vertreter werden auf diese Weise zu 
tendenziell idealen (zudem kostenlosen) Kommunikationsträgern des Manage­
ments; in der Tat ist es die Industrie gewesen, die in den letzten Jahren versucht 
hat, die Position der arbeitsplatznächsten Betriebsvertreter zu stärken, da ihr 
Funktionsverlust teilweise zur Zunahme von Beschwerden-Engpässen10 und 
daraus resultierenden wilden Streiks geführt hat, aber andererseits in der Bezah­
lungsfrage keine Konzessionen machte, um nicht einer durch äußere Daten 
weniger eingeschränkten, aktiven, über die Kommunikationsfunktion hinaus­
gehenden Beschwerdepolitik Vorschub zu leisten. 
Der Funktionsverlust der arbeitsplatznahen Vertretung dient, sowohl vom 
Management wie von den Gewerkschaftsapparaten her, der Entpolitisierung 
der Beschwerdeprozedur. Von einer Organisation aktiven Widerstands an den 

und Meister, auf der zweiten chief steward (bzw. committeeman) und Meister, auf der dritten 
shop committee und Betriebsleitung; von da an nationale Gewerkschaf!s- und Unternehmens­
vertreter. 

10 Vgl. unten S. 167 f. 

https://doi.org/10.5771/0023-4834-1970-2-162 - Generiert durch IP 216.73.216.36, am 19.01.2026, 20:29:50. © Urheberrechtlich geschützter Inhalt. Ohne gesonderte
Erlaubnis ist jede urheberrechtliche Nutzung untersagt, insbesondere die Nutzung des Inhalts im Zusammenhang mit, für oder in KI-Systemen, KI-Modellen oder Generativen Sprachmodellen.

https://doi.org/10.5771/0023-4834-1970-2-162


;66 Arbeitsplätzen, die auch die Erweiterung der Autonomie der Belegschaft im 
alltäglichen Arbeitsprozeß anzielte und Druck in dieser Richtung anwenden 
konnte, soll sie auf quasi-juridische Sanktionen reduziert, beziehungsweise 
entlastet werden, um Beschwerden frei verfügbar bereitzustellen als Verhand­
lungseinsätze in der inter-organisatorischen Akkomodation zwischen Manage­
ment und Gewerkschaft. 11 Unter dem Druck der Erfahrung der Mitglieder in 
der Anwendung betrieblicher Kampfmittel, die sich immerhin auf starke Ele­
mente des gewerkschaftlichen Selbstverständnisses zu stützen vermochte, ist 
dieser Prozeß nicht gelungen; der Antagonismus vom bürokratischen und Basis­
interessen angesichts der offensiven Politik des Managements hat vielmehr zu den 
eigentümlichen Paralysen der betrieblichen Beschwerdepolitik geführt, von denen 
nun die Rede sein wird. 

Industrielle Rechtsprechung versus kollektive Kontrolle 

Die Substanz jener begeisterten Kußerungen über die Beschwerdeprozedur, die 
eingangs zitiert wurden, läßt sich darin zusammenfassen, daß die Prozedur 
wenigstens vier Funktionen kombiniert, die in anderen Systemen industrieller 
Beziehungen teilweise getrennt sind und daher zu Reibungen führen: 
I. die Kommunikationsfunktion: 

»Es gäbe Härten ohne die Prozedur: es könnte einen wilden Streik über ein Mißverständ­
nis geben. Die Prozedur läßt beide Seiten die Probleme aussprechen., 

lautet eine typische Management-Kußerung; 
2. die Bereitstellung von Sanktionen für die Einhaltung des Tarifvertrags (»Poli­
zeifunktion «); 
3. den Schutz der Gewerkschafhmitglieder vor Verletzungen des Tarif-»Rechts« 
(eine justizielle Funktion; anders als die »Polizeifunktion« setzt sie Urteile über 
die Berechtigung von Beschwerden voraus); und 
4. die Funktion des Druckmittels bei Verhandlungen während der Laufzeit des 
Tarifvertrags (man mag hier von der »Kuhhandelsfunktion« sprechen: jede Seite 
tauscht sozusagen diejenigen Beschwerden, deren sie nicht ganz sicher ist, gegen 
die entsprechenden der anderen Seite aus; zugrunde liegt ein Kalkül über die 
Aussichten der Beschwerden in höheren Instanzen und die Chance, unter Ver­
meidung der Kosten und Verzögerungen von »Berufungsprozessen« einen ähn'­
lichen Netto-Effekt zu erzielen). 
Ferner hatte die Beschwerdeprozedur für die Gewerkschaft die Funktion, als 
Druckmittel im Betriebsalltag bessere Bedingungen zu erreichen als im Tarif­
vertrag vorgesehen (erweitertes bargaining). Die älteren Anweisungen der Ge­
werkschaften für shop stewards enthielten regelmäßig die Anweisung, jede 
Beschwerde der Mitglieder zu verfolgen und mit der jeweils bestgeeigneten Be­
stimmung des Tarifvertrags zu decken - man werde schon sehen, wie weit man 
komme (implizit gehen Druckmittel bis zum Streik in dieser Strategie ein). Aber 
auch heute fordern die Gewerkschaften gelegentlich von committeemen Beschwer­
den über Gegenstände an, die laut Vertrag eigentlich nicht beschwerdefähig sind, 
um sie auf den Verhandlungstisch für einen neuen Tarifabschluß zu legenl~ - nur 

1l Vgl. Richard E. Walton, Robere B. MeKersie, A Benavioral Theory of Labor Negotiations, 
New York u. a.: Me Graw-HilI, 1965; Milton Derber, W. Ellison Cnalmers. Milton D. Edel­
man, Plant Union-Management Relations, University of Illinois, 1965. 

l~ So etwa beim General Motors-Vertrag von 1967, bezüglich der Oberstundenpflicht. 
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müssen sie damit rechnen, daß ein großer Teil der Angesprochenen nicht reagieren 
kann, weil er die quasi-justizielle Einstellung praktiziert und internalisiert hat, 
also nur noch im Rahmen der Tarifvertrags Beschwerdepolitik treibt. 
Die Reduktion der Beschwerdeprozedur auf die Kommunikations-, die quasi­
justizielle und die inter-organisatorische Konsensusfunktion begegnet zunächst 
einmal dem Problem des Legitimationszwangs des betrieblichen Gewerkschafts­
vertreters, der periodisch seine Aktivität in der Sanktions- und der erweiterten 
Verhandlungs-Aufgabe der Prozedur hervorzukehren hat. Ein Personal manager 
in einem Montagewerk von 5000 Arbeitern erläutert die Konsequenzen dieses 
Drucks: 

.Die Beschwerdeprozedur ist zyklisdJ effektiv.'3 Je nach den Gewerkschaftswahlen - man 
muß die örtliche Gewerkschaftspolitik ansehen: In erster Linie ist die Gewerkschaft ein 
politisches Wesen; sie ... haben ihre Wähler zu befriedigen, sich den Wahlausgang zu 
sichern •.. Sechs bis sieben Monate vor dem Wahltermin wollen sie keine Abschüsse ma­
chen, wollen nicht nachgeben in Verhandlungen ... Die Zahl der laufenden Beschwerden 
wächst dann an. Die letzte Wahl war März 1963. Davor hatten wir 1800 laufende Be­
schwerden, auf allen Stufen ... Jetzt sind es 650' Es wird bis auf 300 und 400 runter­
gehen. März I970 ist die nächste Wahl, ich nehme an, sie werden im Herbst 1969 zuneh­
men. Pro Jahr haben wir etwa 2500 bis 3000 Beschwerden auf allen Stufen ... , aber die 
meisten sind auf der ersten Stufe und politisch motiviert .• 

Nach diesem Modell wird die gewerkschaftliche Vertretung periodisch gezwun­
gen, die Beschwerdeprozedur als Sanktion und als erweitertes bargaining zu 
benützen: sie wird dann strikt auf die Beachtung der tarifvertraglichen Vor­
schriften achten und auch Beschwerden einreichen zu Gegenständen, auf die kein 
vereinbarter Anspruch besteht; ferner wird sie abgelehnte Beschwerden weiter 
und weiter appellieren, anstatt dem Beschwerdeführer die Ablehnung mitzutei­
len oder argumentativ schmackhaft zu machen. Außer halb der Legitimations­
druckperiode wird die Beschwerdeprozedur wieder weitgehend der Meldung 
betrieblicher Störungen und Unruheherde, der Herstellung praktikabler Be­
ziehungen zum Management, und der quasi-justiziellen Abschätzung von Schutz­
interessen auf Vertragsbasis dienen: das heißt, die Gewerkschaft wird »schlechte« 
Fälle gegen Konzessionen auf anderen Gebieten austauschen, wenig aussichts­
reiche nidlt an die höhere Instanz appellieren, und den Beschwerdeführer legal i­
stisch auf seine Schranken hinweisen. Die Polarität der beiden Rollen-sets läßt sich 
nicht nur auf zyklische Schwankungen in der Beschwerdepolitik anwenden, son­
dern auch auf Differenzen zwischen den Gewerkschaftsvertretungen verschiedener 
Betriebe. Demzufolge finden sich vergleichsweise hohe Beschwerdenziffern, hohe 
Erledigungsebenen, lange Verzögerungen, und nur geringer Erfolg in der Schlich­
tung, wo immer die Gewerkschaftsvertretung gezwungen ist, responsiv gegen­
über den Mitgliedern zu agieren und es sich nicht leisten kann, Fälle zu verlieren, 
sondern das Management oder den Schlichter als Sündenbock vorweisen können 
muß. Diejenigen Betriebe dagegen, deren Gewerkschaftsführungen sich stark 
gegenüber den Mitgliedern fühlen, tendieren dazu, wenig Beschwerden zu haben, 
schnell und auf niedriger Stufe (etwa bereits mit dem unteren Linienmanagement) 
zu Ergebnissen zu kommen, und in der Schlichtung hohe Erfolgsraten zu er­
zielen. 
Solche oder ähnliche Funktionszyklen ließen sich auch an der Sukzession ver­
schiedener Fraktionen in der Gewerkschaftsführung der einzelnen Betriebe 
verifizieren. Das überrascht kaum angesichts der Frage, welche der angeführten 

13 Hervorhebung von mir, R. H. 

https://doi.org/10.5771/0023-4834-1970-2-162 - Generiert durch IP 216.73.216.36, am 19.01.2026, 20:29:50. © Urheberrechtlich geschützter Inhalt. Ohne gesonderte
Erlaubnis ist jede urheberrechtliche Nutzung untersagt, insbesondere die Nutzung des Inhalts im Zusammenhang mit, für oder in KI-Systemen, KI-Modellen oder Generativen Sprachmodellen.

https://doi.org/10.5771/0023-4834-1970-2-162


Verfahrensweisen eigentlich als »Erfolg« vom Standpunkt der Mitgliederinter­
essen angesehen werden kann: die »militante« Version der Beschwerdepolitik, 
die umer dem Druck der Basis oder auch aus der politischen Motivation der be­
trettenden Betriebsvertreter realisiert werden mag, kann - nimmt sie nicht zu 
Druckmitteln außerhalb der Prozedur Zuflucht - allenfalls Verzögerungen in der 
Erledigung von Beschwerden, ein langwieriges Tauziehen durch die Instanzen, 
und den Selbstzweck erreichen, daß die Gewerkschaftsvertretung ,.das Gesicht 
behält«; inhaltlich mag das Ergebnis nicht anders aussehen als dasjenige, dem die 
kooperativ gesinnten Vertreter bereits in Antizipation der Management-Ein­
stellung ihr Pbcet gegeben hätten. (Erweitertes bargaining freilich ist von der 
kooperativ-»verantwortungsbewußten« Beschwerdepolitik prinzipiell nicht zu 
erwarten; die militante wird es allerdings kaum ohne Druckmittel von außerhalb 
der Prozedur oder UnterstütZung durch den höheren Gewerkschaftsapparat 
erfolgreich durchführen können.) Das Dilemma der Alternative zwischen mili­
tant-expansiver aber dilatorischer, und kooperativ-restriktiver aber effektiver 
Beschwerdepolitik spiegelt sich in der Frustration der Belegschaften, die unter der 
einen Politik Erfolg, unter der anderen die Verfolgung ihrer Interessen ver­
mIssen. 

Die Beschwerdeprozedur wird ferner regelmäßig ,.verstopft" durch die Folgen 
technologischer Innovationen in den Betrieben, die massenhaft Beschwerden in 
ein Verfahren leiten, das darauf angelegt war, kollektiven Konflikt in isolierte 
industrielle Rechtsfindungsverfahren aufzulösen. So läßt sich etwa der seit 
I 960 wesentlich beschleunigte Prozeß der Rationalisierung und Reorganisation 
der Produktion beim zweitgrößten Stahlproduzenten der USA14 nachzeichnen 
in der Entwicklung der Beschwerdeprozedur sowohl nach Volumen wie nach 
Gegensdnden: 

Beschwerden in einem Unternehmen der Stahlindustrie mit ca. 150000 Beschäfiigten: 

ZEIT BESCHWERDEN GEGENSThNDE 
pro Jahr pro 100 

Beschäftigte I. ~. 3· 4· 

(j) 194;:-52 .2 000 ~,5 Arbeits- Seniorität Dis- Betrieb-
p1.einstu- 30% ziplin liche 
fung 480/0 90/0 Arbeits-

bedingun-
gen 50/0 

(j) 195 6-59 P73 4,7 
(j) 1960-66 5 ;:7 I 8,7 

I966/67 Betrieb- Akkorde Arbeits- Seniorität 
liche 14% platz- 80fa 

Arbeitsbe- einstu-
dingungen fung 100/0 

~20/0 

1967 10 434 14,4 

In den Jahren nach 1942 wurde in der Industrie das gemeinsame Arbeits-Platzbewer­
tungsverfahren von Gewerkschaften und Management eingeführt; sowohl die Innovation 
an sich wie die Tatsache, daß häufig die betrieblichen Vertreter automatisch jede Einstu-

14 Die Stahlindustrie hat .geschlossene. Beschwerdeprozeduren für a//~ Gegenstände und eignet sich 
daher am besten zur Darstellung ihrer Funktionsweise. Jedoch lassen sich die angebenen Ten­
denzen auch in anderen Branchen aufweisen. 
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fung erst einmal im Beschwerdeverfahren in Frage stellten, gibt dem Gegenstand ein 
ausnehmend starkes Gewicht in unserer ersten Periode. - Für die Zuordnung nach Ge­
genständen standen nur die zur Schlichtung appellierten Beschwerden zur Verfügung. 

Quellen: Arbicration of Labor-Management Grievances, Washington, D.C.: U.S. Depart­
ment of Labor, Bureau of Labor Statistics, 1954; Unterlagen der Unternehmensleitung. 

Die kooper:l.tiv-justizielle Besmwerdepolitik wird zwar indirekt gestützt durm 
die Frustrationen der lvlitglieder, die aus den beschränkten Möglichkeiten einer 
militanten resultieren; die Disziplinierungsfunktion, die von der Gewerkschafts­
vertretung zu diesem Effekt ausgeübt werden muß, ist jedoch unverkennbar. Der 
Vorsitzende des shop committee in einem kleineren Stahlunternehmen in Penn­
sylvania, der als Vertreter der »gemäßigten« Fraktion gewählt worden war und 
unverzüglich die hohe Besmwerdenlast, die seine »militanten« Vorgänger hinter­
lassen hatten, abzubauen begann, sagte: 

.Die Leute schreien über die Beschwerdeprozedur, wollen streiken, sagen, es geht zu lang­
sam. Unsere Antwort ist: 299 potentielle Streiks?!u., 

und schildert sein Verfahren folgendermaßen: 

»Wir prüfen die Beschwerden und geben nur die weiter, die berechtigt sind ... Wir wägen 
die Fakten ab, dafür werden wir bezahlt. Wir gewinnen nur wenige von den übriggeblie­
benen (d. h. über längere Zeit appellierten, R. H.) Beschwerden. Letztes Mal haben wir 
von sechsen nicht eine gewonnen. Alle vier Wochen einmal diskutieren wir ihre Berechti­
gung. Nachdem wir sechs Mal die Berechtigung diskutiert haben, das achte Mal mit der 
Firma. Dann sprechen wir uns mit dem Bevollmächtigten der nationalen Gewerkschaft 
ab. Wenn wir die Beschwerde an die vierte Stufe appellieren, wird sie Eigentum der 
nationalen Gewerkschaft. Vor der Schlichtung diskutieren wir wieder. Irgendwann auf 
diesem Weg geh.t sie verloren. " Wir sollten koordiniert arbeiten von Anfang an, und 
alle Fakten zusammentragen.; 

- im Fehlschlagen eben solcher Versuche zeigt sich der Druck der Belegschaft -

.die jetzige Arbeitsweise bringt viel Zeitvergeudung mit sich, aber eine bessere haben wir 
nicht.« 

Selbst eine kooperativ-justizielle Einstellung der betrieblimen Gewerksmafts­
vertretung zur Besmwerdepolicik reicht nimt immer aus, um sie effektiv zu ge­
stalten; zu ihren Voraussetzungen gehört ein »aufgeklärtes«, »rationales« 
Management in dem Sinne, daß es sim der Prozedur und damit der Gewerksmaft 
zu bedienen und so wenigstens die armaischeren Formen persönlich geübter 
Autorität am Arbeitsplatz abzubauen bereit ist. IB Der Betrieb F. H . des größten 
amerikanismen Stahl konzerns (in Pennsylvania) illustriert die fehlenden Sank­
tionsmöglimkeiten zur Durchsetzung der Prozedur als solmer gegenüber dem 
Management. Der Ortsgewerksmaftspräsident beleumtet seine Besmwerdepolitik 
folgendermaßen: 

.Die große Menge sollte erledigt werden, bevor es eine (eigendiche, d. h. schriftliche, 
R. H.) Beschwerde wird ... Wir gewinnen unsere Fälle ... Andere OrtS gewerkschaften 
sagen: warten wir auf F. H. (bevor wir in die Schlichtung gehen, R. H.). Normalerweise 
kommen 10 bis 150/0 durch, aber wir gewinnen 45 bis 5°0/0. Wir appellieren soviel wie 
die anderen zur Schlichtung, abcr bereiten uns gut vor. Wir nehmen nur die guten Fälle.« 

U Das Volumen von 1967; zu den Argumenten gegen .offene« Prozeduren, siehe unten S. In f. 
15 Vgl. dazu Philip Selznick, La .... Society, and Industrial Justice, Ne ... York: Russell Sage 

Found;>tion. 1969, insbesondere die Passagen über .managerial self-restraint., in denen diese 
Entwicklung ;>nhand der Schlichtungsverfahren dargestellt, freilich von ihrer herrschansstabili­
sicrcnden Funktion isoliert wird. 
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Die Gewerkschaftsvcrtretung ist auch bereit, die Mitverantwortung für ab­
gelehnte Beschwerden auf sich zu nehmen. Und mit einer moralisierenden Ein­

stcllung zur Solidaridt 

- ,.wir h:lben kein Recht, die Ansprüche des einen gegen die des anderen einzut:luschen. 
Man bnn eine Beschwerde ins Lot bringen, ohne irgend jem:lnd Unrecht zu tun« -

geht ungeschmilert die Bercitsdlaft zum inter-organisatorischen ,.Kuhhandel« 

zusammen: 

,. Vor einem J:lhr h:lben wir eine ganze Schiffsladung von Beschwerden im Kuhhandel 
erledigt.« 

Die Attitüde des 1Ianagements jedoch, dcmselben Befragtcn zufolge, ist 

»:lrrogant von oben bis unten ... Ein Meister schrie, :lls (im L:lufe des erwähnten Kuh­
h:lndcls, R. H.) eine (von ihm verhängte) Disziplin:lrstr:lfe gestrichen werden sollte. Die 
Persol1:lbbteilung verlor ihre Befugnisse ... Jetzt können wir nichts machen. Wenn eine 
Aufsichtsperson die Autorität h:lt, bnn m:ln ihre Entscheidung nicht rückgängig machen, 
und :lndere wollen d:lsselbe. DlS zerstöre die g:lnze Idee des T:lrifverh:iltnisses (collective 
b:lrg:lining) ... Ich W:lr in Pimburgh und sprach. mit dem Vizepdsidenten für indu­
strielle Beziehungen. Sie müssen der Person:llabteilung ihre Befugnisse zurückgeben." 

In dem geschilderten Stab-Linien-Konflikt fällt das Management noch hinter die 
relative Disziplinierungsfunktion einer justizieIl orientierten gewerkschaftlichen 

Beschwerdenpolitik zurück, so daß Gewerkschaftsvertreter aktiv für die Agentur 
der »Rationalität« innerhalb des Managements sich einsetzen müssen. Darin zeigt 
sich, wie durch den Widerstand des Managements ein der »militanten« Be­

schwerdepolitik ähnlicher Zustand erzielt werden kann, in dem allerdings die 
Position der Belegschaft noch geschwicht wird durch die kooperative Einstellung 
der Gewerkschaftsvertreter. 

Für diesen Betrieb ergab sich die seltene Gelegenheit, sowohl das Selbstverstind­
nis von Managements- und Gewerkschaftsvertretern wie die Hypothesen über 
die Funktionsweise der Beschwerdeprozedur nachzuprüfen an den objektiven 
Daten, die aufweisen, was tatsichlich aus den von den Mitgliedern eingereichten 

Beschwerden geworden ist: 

Das SdJicksal '!.Ion BesdJwerdm im Betrieb F. H. eines Stahlkonzerns mit uo 000 Be­
schäftigten: /968/69 
Eine Zufalls:luswahl von 20% der 190 laufenden Besch.werden im März/April 1968 
wurde folgendermaßen erledigt: 

Eingereicht Zahl d. Disposition Lau/zeit (Mon:ltc) 
im Jahr Besdnw'erden ABC D E Unterdrückt Min. Median Max. 

1966 4 0 0 0 3 0 21 37+ 37+ 
1967 16 2 3 3 2 9 13 25+ 
1968 18 4 1 1 3 2 7 1 19 -+- 6 

Ebenso bei den 135 neu eingereichten Beschwerden von Sept.-Okt. 1968: 
1968 27 0 1 16 8 -I 10+ 10+ 

A = abgelehnt; B = :lkzeptiert; C = zurückgezogeniKompromißlzurückverwiesen :luf 
eine untere Stufe; D = noch. in der Prozedur im Juli-Aug. 1969; E = Art der Disposition 
unklar; Unterdrückt = Beschwerde wird nicht mehr als :lktiv geführt, ist lber keines­
falls erledigt (die L:lufzeit ist nach dem D:ltum berech.net, :ln dem sie zum letzten Mal 
:luft:lucht). 

Quelle: List of Actin Griev:lnces, Gewerkschaftszeitung von F. H., 1968/69' 
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In ihrer großen Mehrheit werden die Beschwerden weder positiv noch negativ 
entschieden, sondern zwischen Gewerkschaft und Management hin- und her­
geschoben, und trotz der gerade in dieser Ortsgewerkschaft so vorbildlich prak­
tizierten Publizität der Beschwerdenpolitik wird eine beträchtliche Anzahl von 
Fällen schlicht unterdrückt. Das Prärogativ über die Zeit erweist sich als eines der 
wichtigsten Herrschaftsmittel des Managements: hier schlägt die Ideologie der 
reinen Gegenmacht, die sich die Hände frei halten will von der Beteiligung an 
Managementsentscheidungen und daher auf reaktive Mobilisierung von Wider­
stand gegen bereits gefällte Entscheidungen sich beschränkt, gegen die gewerk­
schaftliche Interessenvertretung selbst aus. Die Obsoleszenz der Beschwerden 
wirkt besonders da als »Endlösung«, wo es sich um solche Akte des Managements 
handelt, die nicht adäquat durch die hohen Lohn-Nachzahlungsbeträge des 
amerikanischen Arbeitsrechts zu kompensieren sind, also etwa um überhöhtes 
Arbeitstempo (speedup), Verstöße gegen die Arbeitssicherheit, Disziplinarstrafen 
oder Entlassungen. Betriebliche Gewerkschaftsvertreter, die eine militante Be­
schwerdenpolitik verfolgen, nehmen (wenn auch undeutlich) die Zäsur des Inter­
essenkonflikts wahr, der zwischen ihnen und den Mitgliedern einerseits, Manage­
ment und den nationalen Gewerkschaftsvertretern andererseits verläuft: 

»Die Zeit vergeht, die Leute schreien ... Keine von bei den Parteien Stört sich daran. Wir 
kriegen's von den Mitgliedern: Wo zum Teufel sind unsere Beschwerden? »Der Stab 
(der nationalen Gewerkschaft, R. H.) sollten Männer sein ... Die örtliche Ebene kriegt 
die Klagen. Aber wir haben nichts zu sagen, es ist einer gegen zweil7~ 

- d. h. ein betrieblicher gegen zwei nationale Vertreter bei den Verhandlungen 
ab Stufe 3 -, 

»Wir finden keine Unterstützung, um die Fristen im Tarifvertrag zu kürzen .. . Die Be­
schwerden sind nicht mehr in unserer Hand.« 

Tatsächlich werden die tarifvertraglich festgelegten Fristen etwa in diesem Werk 
eingehalten, soweit die betrieblichen Vertreter an ihnen beteiligt sind, auf der 
vierten und der Schlichtungs-Stufe jedoch weit überzogen: so benötigt eine Ent­
scheidung auf Stufe 4 33 Wochen statt maximal [8, in der Schlichtung sogar 75 
statt maximal 32 Wochen. Das Maß, in dem die Kooperation zwischen Konzern­
und Gewerkschaftsspitzen über den Tarifvertrag sich hinwegsetzt; wird-deutlich, 
wenn man bedenkt, daß bei der Konzeption der Beschwerdeprozedur den Par­
teien das Obsoleszenzproblem bei reaktiven, gegenmacht-orien tierten Verfahren 
sehr bewußt war. Nicht umsonst hatten damals die Gewerkschaften fast durch­
gängig auf einer Klausel insistiert, der zufolge eine Beschwerde als im Sinne der 
in ihr enthaltenen Forderung beschieden gelten solle, wenn sie auf irgendeiner 
Stufe des Verfahrens vom Management (ohne vorheriges Einverständnis der 
Gewerkschaft) nicht fristgemäß beantwortet worden sei: angesichts der Degene­
ration der Beschwerdeprozeduren grenzt die Bestimmung heute ans Lächerliche. 

Die Auswirkung der Schlichtungsverfahren als definitiv quasi-juridischer 
Instanzen 

Die desperaten Versuche betrieblicher Gewerkschaftsvertreter, unter dem Druck 
der Belegschaften militante Beschwerdenpolitik zu betreiben, stoßen bei allen 

17 Werk des zweitgrößten St:1hlunternehmens. Pennsylvania (Hervorhebung von mir. R. H.)_ 

171 
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172 ,.geschlossenen«18 Beschwerdeprozeduren letzten Endes auf den hemmenden Fak­
tor der Schlichtungsverfahren. Hier sdllägt sozusagen für die lediglich aus 
,.politischen Gründen« appellierten Beschwerden die Stunde der sei es legalisti­
sehen, sei es auf pragmatischen Ausgleichserwägungen19 beruhenden,. Wahrheit". 
Ein Automobil-Montagewerk in New Jersey etwa berichtet von der folgenden 
Situation: 

,.Die Gewerkschaft verliert 800/0 der Schlichtungsfälle. Sie werden nur aus politischen 
Gründen vorgebracht - Druck dcr Mitglieder, Wiederwahl20.c 

Der Personalleiter macht die vorteilhafte Position des M:1.nagements noch deut­
licher: 

~Das Unternehmen legt keinen Fall vor, wenn es im Unrccht ist. Das Unternehmcn kann 
erfolgreicher sein, kann die Maschineric intelligenter und disziplinierter gebrauchen . .. 
Die Juristen kümmern sich um die Schlichtung ... sie sind geschickt in der Lösung von 
Fällen und im Befragen dcr Leute. Der Schlichter entscheidet meistens nach Präzedenz­
fällen. Wir sagen oft, wenn wir keinen Präzedenzfall finden, geben wir nach. Die Ge­
werkschaft arbeitet nicht so, die ... wollen sich nicht nachsagen lassen, sie hätten klein 
beigegeben. Es ist schwierig, jemandem zu sagen, daß er unrecht hatte. " Die meisten 
Fälle können sie nicht gewinnen und wissen es. Es geht darum, jemand anders die Schuld 
zu geben. Politischer Fußball.« 

Angesichts der Kosten der Schlichtung~! und der streng fachjuristischen Einstel­
lung der neueren Schlichter~~ bedarf es entweder eines starken Drucks von seiten 
der Mitglieder, oder aber einer gewichtigen Verhandlungsposition, insbesondere 
der betrieblichen Gewerkschaftsvertreter, um die antizipatorische Wirkung der 
Entscheidungsmuster der letzten Instanz nicht von vornherein übermächtig wer­
den zu lassen. 
Die dilatorische Wirkung militanter Beschwerdepolitik zeigt sich auf der Schlich­
rungsebene besonders deutlich. Die Schlichtungserfahrung etwa in dem mehrfach 
zitierten zweitgrößten Stahlunternehmen im Lauf der letzten Jahre war fol­
gende: 

Jahr 

1960 

1967 

1960 = 100 

Appellierte 
Beschwerden 

95 
200 

210% 

Quelle: Unterlagen des Unternehmens. 

Laufzeit: 
Berufung 
bis Ent­

scheidung 
(Wodlcn) 

23 
56 

2460/0 

Anteil der Laufzeit von: 
Berufung bis Hearing bis 

Hearing Entscheidung 
(0/0) (0/0) 

28 

Von der überlastung und Verstopfung der Maschinerie abgesehen, deren Ur­
sachen bereits skizziert wurden, erscheint hier relevant, daß der Zeitbedarf von 
der Berufung zum (ersten) Hearing relativ sogar abgenommen hat, im Gegensatz 
zu dem zwischen Hearing und Entscheidung. Dem entspricht die Kritik vieler 

18 Si~he oben S. 164. 
19 Vgl. Paul Prasow, Edward Peters, The Development of Judicial Arbitration in Labor-Mana­

gement Disputes, Glifornia Management Review. Bd. 9, Nr. 3. Frühjahr 1967. 
~o Ortsgewerksduftspräsident. 
21 Sie werden in der Re!;e1 zwischen den Parteien geteilt; hin und wieder bürdet ein Tarifver­

trag dem Unterlegenen die vollen Kosten auf - dann ist der antizipatorische Druck in Richtung 
auf eine justizielle Lösung am stärksten. Doch auch der Gewerkschaftsanteil in einem der sroßen 
Stahlkonzerne betrug 1967 bereits 434 Dollars pro Fall. was für die kleinen Ortsgewerkschaften 
teilweise prohibitiv wirkt. 

22 V!;l. Stieber. Grievance Arbitration. in Three Studics; Benjamin Aaron, Labor Arbitration 
:lnd Its Critics. Labor Law Journal, ßd. 10, Nr. 9. Sept. 1959. 
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Schlidlter, daß unzureichend untersuchte und belegte Fälle ins Hearing gebracht 
werden - eben jene ,.politischen« Beschwerden. 
Wiederum bestätigt die Beschwerdenstatistik des zweitgrößten Stahlunterneh­
mens das Vordringen dilatorischer Behandlungsweisen bis zum Schlichtungs­
verfahren: 

Jahr 

19·P-P 
1960-65 
1966 

Von allen zur Schlichtung <tppellierten Beschwerden: 
wurden vor der wurden von der wurden von liefen noch 

Schlichtung Gewerkschaft der Gewerk- am Ende des 
beigelegt: gewonnen oder schaft \"er- Jahres: 

teil w. gewonnen: loren: 

35% 5 5% 
7% 2.3% 
9% 17% 

Nicht aufgenommen sind 9% der appeIliercen Beschwerden von 1 942.-P, welche die 
Schlichter aus rein verfahrenstechnischen Gründen ablehnten. 

Quellen: ArbitratioD; Unterlagen des Unternehmens. 

Offensichtlich tendierte die nationale Gewerkschaftsführung zu Anfang der durch 
die betrieblichen Offensiven des Managements verursachten überlastung der 
Prozedur noch dazu, die betriebliche Militanz abzufangen, indem sie vor dem 
eigentlichen Schlichtungsverfahren Vergleiche abschloß, für die sie dann den be­
trieblichen Gewerkschaftsvertretern als Sündenbock diente. Seit etwa 1966 
scheint selbst dieser Weg nicht mehr zu funktionieren (es sei an die Präsident­
schaftswahlen in der Stahlarbeitergewerkschaft gerade in diesem Jahr erinnert), 
und die Gewerkschaftsspitze selbst sieht sich gezwungen, mehr und mehr dilato­
risch zu agieren. 

o !Jene Besdrwerdeprozeduren lind betriebliche Streiks 

Stehen militante Versuche der betrieblichen Interessenvertretung ständig vor 
dem Dilemma, daß sie ohne die Hilfe betrieblicher Streiks, oder wenigstens 
effektiver Drohungen, also immanent, mit dem Instrument der Prozedur viel­
leicht noch weniger auszurichten vermögen, als die kooperativen, so ist ihnen 
h:i.ufig schon durch die eigene Aktivität der Belegschaften oder einzelner Beleg­
schaftsgruppen die Lösung vorgegeben: fast alle betrieblichen Streiks, etwa in der 
Automobil- und der Stahlindustrie, haben Gegenstände zum Inhalt, die alter­
nativ oder zusätzlich in der Prozedur behandelt werden. Diese »quickies« oder 
»grievance strikes« realisieren in der Praxis, was die wenigen »offenen« (schlich­
tungsfreien) Beschwerdeprozeduren, die sich gegen Management und Gewerk­
schaftsapparat erhalten haben, auch theoretisch garantieren: das Recht zur 
Arbeitsniederlegung wann immer die Beschwerden nicht oder nich. in einer 
adäquaten Frist zum Erfolg geführt haben.21 Allein in Auto und Stahl fanden 
nach der offiziellen Sratistik im Jahresdurchschnitt 1961-67 2I Streiks gegen 
Disziplinarverfahren statt, 12 gegen verschärftes Arbeitstempo und Verstöße 
gegen »Arbeirsregeln«, 3 gegen Akkordfestsetzungen, und 7 gegen Verletzungen 

:!:J Vg!. Arthur M. Ross, The Well-Aged Arbitration we, Industrial and Labor Relations Revie ..... 
Bd. It, Nr. z ( Jan. 19$8). 

:1 Vb!. Bob Repas, Grievance Procedures Without Arbitration. Industrial and Labor Relations 
Revie~/. Bd. 20, Nr. J, April 1967. Die Automobilarbeiter haben eine offene Prozedur iur eine 
Reihe .... on Gegenständen, darunter überhöhtes Arbeirstempo; jedoch ist auch hier eine vertrag­
liche Frist einzuhalten und die Genehmigung der nation"len Gewerksch"tt einzuholen, weshalb 
ein guter Teil dieser Streiks ebenialls unautorisiert st"etfindet. 
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174 der Senioritätsregeln. Dabei steigen die Streiks über diejenigen Gegenstände am 
schnellsten an, die von den Gewerkschaften traditionell weniger intensiv ver­
treten werden, darunter Akkordfestsetzung und Disziplinarstrafen. (In den acht 
untersuchten Industriebetrieben betrug der Durchschnitt für 1959-69 pro Betrieb 
und Jahr etwa 16 Streiks von einer Stunde und mehr; ausnahmslos ging es um 
eine oder mehrere Beschwerden oder beschwerdefähige Probleme.) Die Verhand­
lungsstärke der Belegschaft setzt sich also gegen die institutionellen Bestimmungen 
durch, wenn auch in den einzelnen Betrieben in einem sehr verschiedenen Aus­
maß. Die Prozedur erfüllt nach wie vor selbst in den streikfreudigsten Betrieben 
die Funktion, zwischen den Konflikten, die ausreichend wichtig, spontan wahr­
genommen, oder strategisch vorteilhaft erscheinen, die alltägliche Bereinigung 
minder bedeutsamer Reibungspunkte, mit der Möglichkeit des Streiks im Hinter­
grund, zu ermöglichen. 
Darüber hinaus ist es die Verbindung der Beschwerdeprozedur mit inhaltlich aus­
gestalteten und vertraglich festgelegten Arbeitsplatzkonrrollrechten, die bei den 
Belegschaften Ansprüche weckt und artikuliert, welche von den Gewerkschafts­
bürokratien nicht erfüllt werden können. Aus den strukturellen Herrschaftsver­
hältnissen des kapitalistischen Betriebs resultiert notwendig die Unfähigkeit der 
Prozedur, wie auch immer angewandt, solche Ansprüche - sei es auf rationale 
Gestaltung, sei es auf humane Behandlung, sei es in einer Kombination beider auf 
Autonomie der Belegschaft oder Arbeitsgruppe im Produktionsprozeß - zu be­
friedigen. Die Kußerung dieser Ansprüche immer wieder zu ermutigen kann sie 
jedoch nicht umhin, und die Verankerung entsprechender Kontrollrechte im 
Tarifvertrag oder betrieblichen Zusarzvertrag müssen die Gewerkschaftsapparate 
zu ihrer Legitimation vorweisen. Dieser Widerspruch läßt die Pazifierung mittels 
der Prozedur nicht nur nicht vollends gelingen, sondern hat sogar dazu geführt, 
daß die Belegschaften als Antwort auf die Indienstnahme auch betrieblicher Ver­
treter durch die quasi-justizielle Verfahrensweise immer selbständiger zu eigenen 
Aktionen Zuflucht nehmen. Die Eigentumsrechte der Gewerkschaftsorganisation 
an der Prozedur ermöglichen es den Belegschaften immerhin, Druck auszuüben, 
dem die Gewerkschaftsbürokratie, flexibler als eine Staats- oder Justizbürokratie 
das vermöchte, teilweise nachzugeben hat. Einer totalen legalistischen Repression 
betrieblicher Ansprüche durch die Verselbständigung des betrieblichen Recht­
sprechungsprozesses, wie ihn die eingangs erwähnte reaktionärste Management­
Fraktion anstrebt, würden einerseits die Erfolgserlebnisse der Belegschaften zum 
Opfer fallen, andererseits wäre eine Regression betrieblicher Auseinandersetzun­
gen auf ein vor-artikuliertes Niveau zu erwarten. Die Taktik der Unternehmer, 
die mit der Berufung etwa von George P. Shultz in Nixon's Arbeitsministerium 
ihren Ausdruck. gefunden hat, läuft darauf hinaus, erst einmal die Gewerkschafts­
bürokratie beim Disziplinierungsversudl zu »verheizen«. Nachdem die Ebene der 
betrieblichen Arbeitsbedingungen in der verschärften Kostenkonkurrenz ein im­
mer bedeutenderes Zentrum der Auseinandersetzungen geworden ist, und die 
Gewerkschaftsführungen in der Regel in Produktivitäts-, weniger in Lohnfragen 
den Ort gemeinsamer Interessen von »Arbeit und Kapital« zu sehen geneigt 
waren2S , rückt über Anspruchsformulierung und Disziplinierung, die sich in der 
Beschwerdeprozedur treffen, der Antagonismus von Belegschaften und Ge"l'/erk­
schaftsapparaten in den Mittelpunkt der sich entwickelnden Formen industriellen 
Konflikts. 

!S Vgl. James J. Healy ed., Creative Collective Bargaining, Englewood Cliffs, N. J.: Prentice­
Hall, 1965. 
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